
      
 

      
 

 
  

 
 

 

 
   

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

           

     
     

    
      

     

 
 

 

  

 
     
  

 
 

 
      

      
       

  

 

 
 

  

 

     

  

 

 

 
     

  

 
 

  

     
  

 

     
      

         

 
 

     

 
 

 
    

         
     

 
 

  

     

  

 
              

                       
                       

 

Tabelle für Personal-Standardeinheitskosten für das Haushaltsjahr 
2026 
(Grundlage: Personal-Durchschnittssätze für Hauptverwaltungen, bereitgestellt durch 
SenFin) 

(AG Brutto) 
Personal-
Durchschnitt 

(Jahr) 

zzgl. 15 % 
Pauschale* 

(Jahr) (Monat) (Stunde)** 
Leistungsgr. Entgeltgr. Betrag € Betrag € Betrag € Betrag € 

Leitende Arbeitnehmer/-innen mit Aufsichts- und 
Dispositionsbefugnis oder die in größeren 

Führungsbereichen diese Aufgaben wahrnehmen, 
selbstständig arbeiten und ihre Fachkenntnisse überwiegend 

durch ein Studium erworben haben. 

1 

15Ü 
15 
14 99.817,83 114.790,51 9.566 66,74 

13Ü 
13 

Herausgehobene Fachkräfte mit sehr schwierigen bis 
komplexen oder vielgestaltigen Tätigkeiten, mit hohem 

Fachwissen, die selbstständig arbeiten und auch kleinere 
Verantwortungsbereiche führen. 

2 

12 

11 

10 74.520,75 85.698,86 7.142 49,82 

9b 

9a 

Fachkräfte mit schwierigen Fachtätigkeiten und 
abgeschlossener Berufsausbildung. 3 

8 
7 59.961,88 68.956,16 5.746 40,09 
6 
5 

Angelernte Arbeitnehmer/-innen mit überwiegend einfachen 
Tätigkeiten, die speziell branchengebunden in einer 

Anlernzeit von bis zu zwei Jahren erworben werden können. 
4 

4 53.328,75 61.328,06 5.111 35,66 

3 

Ungelernte Arbeitnehmer/-innen mit einfachen 
schematischen Tätigkeiten, die in einer Anlernzeit von bis zu 

drei Monaten erworben werden können. 
5 

2Ü 

2 48.250,83 55.488,46 4.624 32,26 

1 

* Pauschalsatz von 15 % nach Art. 54 Bst. b) AVO für indirekte Personalausgaben 

** Die Ermittlung des Stundensatzes basiert auf 1720 Jahresarbeitsstunden aus dem Art. 55 Abs. 2 a) AVO. Die Monats- bzw. Stundenangaben gelten für 
Mitarbeiter, die 100% im BENE 2 Projekt beschäftigt sind. Für eine anteilige Beschäftigung im BENE 2 Projekt wird der Betrag enstprechend des Anteils 
berechnet. 


